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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2018/FAU/010
öffentlich
10.08.2018
Herr A. Harpeng
Herr J. Banek

Vorplanung für die Sanierung der Kita

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 21.08.2018 Gemeindevertretung Faulenrost

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde beschließt die Vorplanung (Architektur +TGA) für die Sanierung der Kita 
auszuschreiben. Die Vorplanung soll im Jahr 2019 erstellt werden.

Sach- und Rechtslage:
§22 der KV   - Entscheidung der Gemeinde

Durch den für das Betriebserlaubnisverfahren beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
zuständigen Mitarbeiter wurde bei mehreren Vorortbegehungen auf zahlreiche nicht mehr 
normgerechte Details hingewiesen. Dies zieht sich durch alle Räume und betrifft sowohl die 
Bauhauptgewerke wie auch die technische Gebäudeausrüstung.
Über die ELER-Richtlinie kann die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 75% der 
Bruttogesamtkosten beantragen. 
Zur Antragstellung müssen qualifizierte Unterlagen mit einer präzisen Kostenberechnung mit 
eingereicht werden.
Deshalb reicht es zunächst aus die ersten beiden Planungsphasen (Grundlagenermittlung 
und Vorplanung) auszuschreiben. Zurzeit gehen wir von Umbaukosten in Höhe von 
350.000€ brutto aus. Die Aufteilung ist wie folgt: 
200.000€ Bauhauptgewerke, 150.000€ technische Gebäudeausrüstung.
Daraus folgen für die Honorarermittlung folgende anrechenbare Bauwerte: 

- Architekt: 168.067 €
- Fachplaner (TGA): 126.050 €

Die genaue Aufteilung ist im Zuge der Vorplanung zu ermitteln.  
Es wird geplant 2019 den Fördermittelantrag zu stellen und die Maßnahme 2020 
umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:    Betrag
       €

Erg.-HH Fin.-HH
(investiv)

einmalig laufend Bemerkungen

Ausgaben:
7/5.7.3.00-0002.785200  7.121,65 € x x 2019

 
Einnahmen:
7/5.7.3.00-0002.681420  5.341,24 € x x 2020

Anlagen:
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1. fachliche Vorgaben, 
2. Differenziertheit des floristischen Inventars oder der Pflanzengesellschaften, 
3. Differenziertheit des faunistischen Inventars, 
4. Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Naturhaushalt und Landschafts-

bild, 
5. Aufwand für die Festlegung von Zielaussagen sowie für Pflege- und Entwick-

Iiingsmaßnahmen. 
(4) Sind für einen Pflege- und Entwicklungsplan Bewertungsmerkmale aus 

mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher 
Honorarzone der Pflege- und Entwicklungsplan zugeordnet werden kann, so ist 
zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Be-
wertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 3 Nummer 1 mit bis zu 4 Punkten, 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 mit je bis zu 6 

Punkten und 
3. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 2 und 3 mit je bis zu 9 

Punkten. 
(5) Der Pflege- und Entwicklungsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittel-

ten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1.  Honorarzone I: bis zu 13 Punkte, 
2.  Honorarzone II: 14 bis 24 Punkte, 
3.  Honorarzone III: 25 bis 34 Punkte. 

(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungserbringung 
geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung noch 
nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des Planungsgebiets zu berech-
nen. 
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Abschnitt 1 Gebäude und Innenräume 

§ 33 Besondere Grundlagen des Honorars 

(1) Für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen sind die Kosten der 
Baukonstruktion anrechenbar. 

(2) Für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen sind auch die Kos-
ten für Technische Anlagen, die der Auftragnehmer nicht fachlich plant oder de-
ren Ausführung er nicht fachlich überwacht, 
1. vollständig anrechenbar bis zu einem Betrag von 25 Prozent der sonstigen 

anrechenbaren Kosten und 
2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der 25 Prozent der sonstigen anre-

chenbaren Kosten übersteigt. 
(3) Nicht anrechenbar sind insbesondere die Kosten für das Herrichten, für 

die nichtöffentliche Erschließung sowie für Leistungen zur Ausstattung und zu 
Kunstwerken, soweit der Auftragnehmer die Leistungen weder plant noch bei der 
Beschaffung mitwirkt oder ihre Ausführung oder ihren Einbau fachlich überwacht. 

§ 34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume 

(1) Das Leistungsbild Gebäude und Innenräume umfasst Leistungen für Neu-
bauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Moder-
nisierungen, Instandsetzungen und Instandhaltungen. 

(2) Leistungen für Innenräume sind die Gestaltung oder Erstellung von Innen-
räumen ohne wesentliche Eingriffe in Bestand oder Konstruktion. 

(3) Die Grundleistungen sind in neun Leistungsphasen unterteilt und werden 
wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 35 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit je 2 Prozent für Gebäu-

de und Innenräume, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit je 7 Prozent für Gebäude und In-

nenräume, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 15 Prozent für Gebäude und 

Innenräume, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 3 Prozent für Gebäude 

und 2 Prozent für Innenräume, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 25 Prozent für GebAde 

und 30 Prozent für Innenräume, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Prozent für Ge-

bäude und 7 Prozent für Innenräume, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Prozent für Ge-

bäude und 3 Prozent für Innenräume, 
8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung — Bauüberwachung und Do-

kumentation) mit 32 Prozent für Gebäude und Innenräume, 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit je 2 Prozent für Gebäude und 

Innenräume. 
(4) Anlage 10 Nummer 10.1 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase 

und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 

§ 35 Honorare für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Nonorare für die in § 34 und der Anla-
ge 10, Nummer 10.1, aufgeführten Grundleistungen für Gebäude und Innenräu-
me sind in der folgenden Honorartafel [S. 421 festgesetzt: 

40 	 41 
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(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen für Gebäude zugeordnet 
werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
2. Anzahl der Funktionsbereiche, 
3. gestalterische Anforderungen, 
4. konstruktive Anforderungen, 
5. technische Ausrüstung, 
6. Ausbau. 

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen für Innenräume zugeordnet 
werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anzahl der Funktionsbereiche, 
2. Anforderungen an die Lichtgestaltung, 
3. Anforderungen an die Raumzuordnung und Raumproportion, 
4. technische Ausrüstung, 
5. Farb- und Materialgestaltung, 
6. konstruktive Detailgestaltung. 

(4) Sind für ein Gebäude Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen 
anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Gebäu-
de oder der Innenraum zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der 
Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden 
die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 4 bis 6 mit je bis zu 6 

Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 2 und 3 mit je bis zu 9 

Punkten. 
(5) Sind für Innenräume Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen 

anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Gebäu-
de oder der Innenraum zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der 
Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden 
die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1 bis 4 mit je bis zu 6 

Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 5 und 6 mit je bis zu 9 

Punkten. 
(6) Das Gebäude oder der Innenraum ist anhand der nach Absatz 5 ermittel-

ten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I: bis zu 10 Punkte, 
2. Honorarzone II: 11 bis 18 Punkte, 
3. Honorarzone III: 19 bis 26 Punkte, 
4. Honorarzone IV: 27 bis 34 Punkte, 
5. Honorarzone V: 35 bis 42 Punkte. 

(7) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der Anlage 10 
Nummer 10.2 und Nummer 10.3 zu berücksichtigen. 
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gruppe zusammengefasst. Dies gilt für nutzungsspezifische Anlagen nur, wenn 
diese Anlagen funktional gleichartig sind. § 11 Absatz 1 ist nicht anzuwenden. 

(3) Umfasst ein Auftrag im Wesentlichen gleiche Anlagen, die unter weitge-
hend vergleichbaren Bedingungen für im Wesentlichen gleiche Objekte geplant 
werden, ist die Rechtsfolge des § 11 Absatz 3 anzuwenden. Umfasst ein Auftrag 
im Wesentlichen gleiche Anlagen, die bereits Gegenstand eines anderen Ver-
trags-zwischen den Vertragsparteien waren, ist die Rechtsfolge des § 11 Ab-
satz 4 anzuwenden. 

(4) Nicht anrechenbar sind die Kosten für die nichtöffentliche Erschließung 
und die Technischen Anlagen in Außenanlagen, soweit der Auftragnehmer diese 
nicht plant oder ihre Ausführung nicht überwacht. 

(5) Werden Teile der Technischen Ausrüstung in Baukonstruktionen ausge-
führt, so können die Vertragsparteien schriftlich vereinbaren, dass die Kosten 
hierfür ganz oder teilweise zu den anrechenbaren Kosten gehören. Satz 1 ist 
entsprechend für Bauteile der Kostengruppe Baukonstruktionen anzuwenden, 
deren Abmessung oder Konstruktion durch die Leistung der Technischen Aus-
rüstung wesentlich beeinflusst wird. 

§ 55 Leistungsbild Technische Ausrüstung 

(1) Das Leistungsbild Technische Ausrüstung umfasst Grundleistungen für 
Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisie-
rungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen. Die Grundleistungen bei der 
Technischen Ausrüstung sind in neun Leistungsphasen zusammengefasst und 
werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 56 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 9 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 17 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 2 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 22 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 7 Prozent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 5 Prozent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung) mit 35 

Prozent, 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 1 Prozent. 

(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 Satz 2 mit einem Ab-
schlag von jeweils 4 Prozent zu bewerten, sofern das Anfertigen von Schlitz- und 
Durchbruchsplänen oder das Prüfen der Montage- und Werkstattpläne der aus-
führenden Firmen nicht in Auftrag gegeben wird. 

(3) Anlage 15 Nummer 15.1 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase 
und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 

§ 56 Honorare für Grundleistungen der Technischen Ausrüstung 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 55 und der Anla-
ge 15.1 aufgeführten Grundleistungen bei einzelnen Anlagen sind in der folgen-
den Honorartafel festgesetzt: 

Teil 4 Fachplanung 

anrechen- 
bare Kosten 

in Euro 

Honorarzone I 
geringe 

Anforderungen 

von 	bis 

Euro 

Honorarzone II 
durchschnittliche 
Anforderungen 

von 	bis 

Euro 

Honorarzone III 
hohe 

Anforderungen 

von 	bis 

Euro 

5.000 2.132 2.547 2.547 2.990 2.990 3.405 
10.000 3.689 4.408 4.408 5.174 5.174 5.893 
15.000 5.084 6.075 6.075 7.131 7.131 8.122 
25.000 7.615 9.098 9.098 10.681 10.681 12.164 
35.000 9.934 11.869 11.869 13.934 13.934 15.869 

50.000 13.165 15.729 15.729 18.465 18.465 21.029 
75.000 18.122 21.652 21.652 25.418 25.418 28.948 

100.000 22.723 27.150 27.150 31.872 31.872 36.299 
150.000 31.228 37.311 37.311 43.800 43.800 49.883 
250.000 46.640 55.726 55.726 65.418 65.418 74.504 

500.000 80.684 96.402 96.402 113.168 113.168 128.886 
750.000 111.105 132.749 132.749 155.836 155.836 177.480 

1.000.000 139.347 166.493 166.493 195.448 195.448 222.5,94 
1.250.000 166.043 198.389 198.389 232.891 232.891 265.237 
1.500.000 191.545 228.859 228.859 268.660 268.660 305.974 

2.000.000 239.792 	. 286.504 286.504 336.331 336.331 383.044 
2.500.000 285.649 341.295 341.295 400.650 400.650 456.296 
3.000.000 329.420 393.593 393.593 462.044 462.044 526.217 
3.500.000 371.491 443.859 443.859 521.052 521.052 593.420 
4.000.000 412.126 492.410 492.410 578.046 578.046 658.331 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet 
sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anzahl der Funktionsbereiche, 
2. Integrationsansprüche, 
3. technische Ausgestaltung, 
4. Anforderungen an die Technik, 
5. konstruktive Anforderungen. 

(3) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der Anlage 15 
Nummer 15.2 zu berücksichtigen. 

(4) Werden Anlagen einer Gruppe verschiedenen Honorarzonen zugeordnet, 
so ergibt sich das Honorar nach Absatz 1 aus der Summe der Einzelhonorare. 
Ein Einzelhonorar wird dabei für alle Anlagen ermittelt, die einer Honorarzone 
zugeordnet werden. Für die Ermittlung des Einzelhonorars ist zunächst das Ho-
norar für die Anlagen jeder Honorarzone zu berechnen, das sich ergeben würde, 
wenn die gesamten anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe nur der Hono-
rarzone zugeordnet würden, für die das Einzelhonorar berechnet wird. Das Ein-
zelhonorar ist dann nach dem Verhältnis der Summe der anrechenbaren Kosten 
der Anlagen einer Honorarzone zu den gesamten anrechenbaren Kosten der 
Anlagengruppe zu ermitteln. 

(5) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durchschnittlichen 
Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 50 Prozent 
schriftlich vereinbart werden. 
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